
Zusicherungen von Verkäufern, wie "Dieses Gerät hat alle Gütesiegeltests
bestanden!“ „Es ist so gut wie zugelassen!“ „Das Zulassungsverfahren ist
abgeschlossen!“ „Bis zu deinem Liefertermin ist das Gerät zugelassen!“,
sind mit Vorsicht zu genießen.
Leider kam es in der Vergangenheit öfters vor, dass mittels solchen
Behauptungen Geräte an Piloten verkauft wurden, die in Wirklichkeit
nicht mustergeprüft waren.

Hier die rechtlichen Bestimmungen:
Der Hersteller muss vor Auslieferung an den Kunden
ein Muster in einer LBA-anerkannten Prüfstelle auf Ein-
haltung der LBA-Luftüchtigkeitsforderungen prüfen
lassen. Nachweis der Musterprüfung sind Musterprüf-
bescheinigung und das Luftsportgerätekennblatt.
Folgendes muss bei allen unseren Luftsportgeräten
beim Kauf vom Verkäufer mitgeliefert werden: 
1. Eine sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung des 

Gerätes (Musterprüfplakette) mit unterschriebe-
ner Stückprüfung.

2. Die Betriebsanweisung inklusive Luftsportgerätekennblatt und 
Nachprüfanweisung.

Bei jedem einzelnen Gerät wird vor Auslieferung an den Kunden die
Übereinstimmung mit dem von der LBA-anerkannten Prüfstelle geprüf-
ten Muster vom Hersteller überprüft und bescheinigt, die Stückprüfung.
Danach bringt der Hersteller eine Musterprüfplakette dauerhaft an, die
die von der LTF geforderten Angaben beinhaltet:
Die Betriebsanweisung enthält für den sicheren Betrieb wichtige, in den
Lufttüchtigkeitsforderungen des LBA festgelegte, Angaben.
Die Nachprüfanweisung des Herstellers regelt Verfahren für die regelmä-
ßigen Nachprüfungen sowie deren Dokumentation und legt die Zeitab-
stände fest, in denen die Nachprüfung wiederholt werden muss.

Als Käufer sollte man darauf achten: 
1. Ist auf dem Gerät eine Musterprüfplakette mit unterschriebener 

Stückprüfung angebracht?
2. Bekomme ich bei der Auslieferung eine Betriebsanleitung inklusive

Luftsportgerätekennblatt und Nachprüfanweisung?
3. Ist das Gerät in der Datenbank der LBA-anerkannten Prüfstelle als 

mustergeprüft zu finden? 

Beim DHV vergehen zwischen der Erteilung der Musterprüfung und dem
Auftauchen des Gerätes in der öffentlich im Internet zugänglichen Daten-
bank maximal zwei Werktage.
Verzögerungen bei der Musterprüfung werden immer gerne dem DHV
zugeschrieben, dass das Gerät einen Test nicht bestanden hat, der Her-
steller seit Monaten die noch fehlende Betriebsanleitung nicht abgegeben
hat, oder er seine Rechnungen nicht bezahlt hat, wird weniger gern als
Grund einer Verzögerung genannt.

Christof Kratzner
DHV Technikreferat 

VORSICHT BEIM KAUF EINES LUFTSPORTGERÄTES!

Beispiel ein Musterprüfplakette

Nur die von LBA-anerkannten Prüfstellen mustergeprüften Geräte dürfen in Deutschland geflogen werden
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